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Bis 2024 war ein Rentenvorbezug nur ein bis zwei Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter möglich. Diese Regelung wurde aufgehoben und durch einen flexiblen Rentenbezug ersetzt. Männer können ihre AHV-Rente ab 63 Jahren vorbeziehen. Frauen der Jahrgänge 1961–1969 (Übergangsgeneration) weiterhin bereits ab 62 Jahren.

Nach Kapitel D.3.3 Abs. 2 SKOS (AHV-Leistungen) sind unterstützte Personen grundsätzlich zum Rentenbezug verpflichtet. Ein Vorbezug darf nach Kapitel D.3.3 Abs. 1 SKOS (Altersvorsorge) die Existenzsicherung im Alter nicht gefährden und andere Leistungen nicht beeinträchtigen. Speziell zu prüfen ist ein Vorbezug bei laufenden IV-Verfahren, Anspruch auf Überbrückungsleistungen oder Kinderrenten.

Die Rente ist in einem existenzsichernden Umfang zu beantragen. Ergänzende Unterstützung zu einer Teilrente widerspricht dem Subsidiaritätsprinzip. Ausbezahltes Altersguthaben gilt nach Kapitel D.3.3 Abs. 5 (Altersvorsorge der 2. Säule und der Säule 3a) als anrechenbares Vermögen und ist für den Lebensunterhalt zu verwenden. 

Der Antrag auf Vorbezug ist 3 bis 4 Monate vor Rentenbeginn bei der SVA Zürich einzureichen.

Bei einem Vorbezug sind AHV-Beiträge bis zum ordentlichen Rentenalter weiterhin zu leisten. Arbeitslosentaggelder fallen tiefer aus, und es besteht kein Anspruch auf Überbrückungsleistungen der Arbeitslosenversicherung.

[bookmark: _Hlk225852785]Die Informationsstelle AHV/IV, www.ahv-iv.ch,  stellt u.a. das Merkblatt 3.04 «Leistungen der AHV, Flexibler Rentenbezug» zur Neuberechnung der flexiblen Altersrente und das Formular 318.370 «Anmeldung für eine Altersrente» zur Verfügung.

Im Sozialhilfehandbuch Kanton Zürich sind in den Praxishilfen in Kapitel 11.1.02 Informationen, Formulare und Merkblätter zu Altersrente, NE-Beiträge und Rentenvorbezug abgelegt.

Die Einträge sind Beispiele und an kantonale/kommunale Vorgaben anzupassen, ebenso Bezeichnungen, (z. B. SA = Sozialberatung, AL =Leitung) und Sprachregelung für Entscheid (Verfügung/Beschluss).
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